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Informationen zur R+V-Operationskostenversicherung für Pferde  
nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 

1. Risikoträger 
Risikoträger ist die 
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. 
Raiffeisenplatz 1 
65189 Wiesbaden 
vertreten durch den Vorstand Dr. Edgar Martin, Vorstandsvorsitzender: Heinz-Jürgen Kallerhoff 

Sitz: Wiesbaden (Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden), Handelsregister Nr. HRB 2173 
Amtsgericht Wiesbaden, Steuer-Nr. 45 223 01430, Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 114106927 

Die Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. betreibt Tierversicherungen sowie die Verwaltung 
von Versorgungseinrichtungen und sonstige Geschäfte, die im engen wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit dem Versicherungsbetrieb stehen. 
Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn. 
 

2. Wesentliche Merkmale der Versicherung 
Die für die von Ihnen beantragte Versicherung wesentliche Merkmale entnehmen Sie bitte Ihrem 
Antrag, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie diesen Verbraucherinformationen.  
 
Für das Versicherungsverhältnis gelten die Allgemeine Bedingungen für die Operationskosten-
Versicherung von Pferden und anderen Einhufern (AVB OPK 12/2008 der VTV) und die unter 
Vertragsgrundlagen zusätzlich genannten Bedingungen und Risikobeschreibungen. 
 
Das Versicherungsverhältnis unterliegt deutschem Recht (§15 AVB OPK 12/2008 der VTV). 
Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers entnehmen Sie bitte 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und zwar §§1 bis 4 und 11 bis 13 AVB OPK 12/2008 der 
VTV. 
 

3. Beitrag und Kosten 
Die Höhe des Beitrags einschließlich der derzeit geltenden Versicherungssteuer entnehmen Sie bitte 
dem Antrag, Ihrem Versicherungsschein und Ihrer Beitragsrechnung. 
 
Im Falle einer Beitragsanmahnung bei Zahlungsverzug können Mahngebühren bis zu 15,00 
EUR entstehen. 
 

4. Zahlung und Erfüllung 
Die Bestimmungen zur Zahlung und Erfüllung sowie der Zahlweise der Versicherungsbeiträge 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungsschein, Ihrer Beitragsrechnung und den 
Versicherungsbedingungen (§ 7 AVB OPK 12/2008 der VTV).  
 
 

5. Zustandekommen des Vertrages 
Vor Antragstellung erhalten Sie diese Verbraucherinformationen und die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und gegebenenfalls sonstige vertragsrelevante Informationen.  
 
Ihre Antragstellung stellt Ihr Angebot zum Abschluss eines Versicherungsvertrages dar. Der 
Versicherungsschein (Police) wird Ihnen per E-Mail (in Papierform nur auf gesonderte Anforderung) 
zugeschickt. Mit Zugang des Versicherungsscheins ist der Versicherungsvertrag geschlossen, sofern 
Sie nicht Ihr Widerrufsrecht (siehe Ziffer 6) ausüben.  
 
Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem 
Versicherungsschein.  
Bitte beachten Sie, dass der Beginn des Versicherungsschutzes abhängig von der rechtzeitigen 
Zahlung des Beitrags ist.  
Soweit für Sie eine Antragsbindungsfrist besteht, können Sie dies dem Antrag entnehmen.    
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6. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen gegenüber der Vereinigte 
Tierversicherung a.G., Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Fax-Nr.: 0611-533-9665, ruv@ruv.de 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG in Textform vollständig mitgeteilt 
worden sind und er in deutlicher Form über das Widerrufsrecht, den Fristbeginn, die Dauer und 
die Rechtsfolgen des Widerrufs belehrt worden ist. 
 
Widerrufsfolgen 
Der Versicherer hat die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Beiträge nicht  
zu erstatten, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen 
haben. Sie haben, sofern Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt, im Falle eines rechtzeitigen Widerrufs nur Anspruch auf Erstattung 
bereits gezahlter Beiträge für die Zeit nach Zugang des Widerrufs beim Versicherer. 
Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der 
Versicherer einbehalten; dabei handelt es sich für jeden Tag, an dem Versicherungsschutz 
bestanden hat, um einen Betrag von: 
 

• 1/360 des jährlichen Beitrags 
• 1/180 des halbjährlichen Beitrags 
• 1/90 des vierteljährlichen Beitrags 
• 1/30 des monatlichen Beitrags 

 
Bei Zahlung eines Einmalbeitrages können Sie den Betrag, den wir für jeden Tag einbehalten 
dürfen, an dem Versicherungsschutz bestanden hat, anhand folgender Formel errechnen: 
 

Einmalbeitrag Ihrer Versicherung 
beantragte Versicherungsdauer in Tagen 

 
Ihr Einverständnis, wonach der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, 
liegt spätestens vor, wenn Sie Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag erheben. Das 
Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von beiden 
Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt 
sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
 

7. Laufzeit des Vertrages 
Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte dem Antrag, dem Versicherungsschein sowie den 
Verlängerungsbestimmungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (§8 AVB OPK 12/2008 
der VTV). 
 

8. Kündigungsrecht 
Die Bestimmungen zum Kündigungsrecht entnehmen Sie bitte den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (§8 AVB OPK 12/2008 der VTV). 
  

mailto:ruv@ruv.de
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9. Anwendbares Recht / Sprache 

Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung (§15 
AVB OPK 12/2008 der VTV). Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in 
deutscher Sprache mitgeteilt, die Kommunikation während der Laufzeit wird in deutscher Sprache 
geführt. 
 

10. Außergerichtliche Beschwerden 
Wir sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V.  bzw. des Ombudsmann Private Kranken- und 
Pflegeversicherung und haben uns verpflichtet, an diesen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. 
 
Bei Beschwerden können Sie das außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren bei 
dem Verein Versicherungsombudsmann e.V. in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: 

 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Leipziger Straße 121, 10117 Berlin. 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Telefax: +49800 3699000 
Telefon +49800 3696000 (kostenfrei pro Anruf aus dem deutschen Telefonnetz, maximal 0,42 EUR 
pro angefangene Minute aus deutschen Mobilfunknetzen) 

 
Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert 
von 10.000 EUR sind für uns bindend. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de 
 
Online-Streitbeilegungs-Plattform 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit.  
Diese können Sie über den nachfolgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 
Sie können diese Plattform unter folgenden Voraussetzungen nutzen: 

• Sie sind Verbraucher und leben in der Europäischen Union (EU). 
• Sie haben einen Versicherungsvertrag auf elektronischem Weg (bspw. über diese    
   Internetseite oder per E-Mail) beantragt bzw. geschlossen. 

Kontakt per E-Mail: ruv@ruv.de 
 
Unabhängig von der Inanspruchnahme einer außergerichtlichen Beschwerdestelle besteht für Sie 
weiterhin die Möglichkeit den Rechtsweg zu bestreiten. 
 

11. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Sie können sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
wenden. Die Anschrift lautet: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
 
Widerspruchsrecht gegen Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung 
Wir speichern und nutzen Ihre Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit zum 
Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung. Dieser Nutzung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
 

Sanktionsklausel 
Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels-, oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht 
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
 
  

http://www.versicherungsombudsmann.de/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:ruv@ruv.de
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Schlusserklärung 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
• Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die 

Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 

• Ich kann der Verarbeitung oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Werbung oder der Markt oder Meinungsforschung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. 

• Schließlich erklären die Vertragsbeteiligten, dass Ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, von dem 
Merkblatt zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 

 
 

Schweigepflichtentbindungserklärung 
Ich ermächtige meine Tierärzte, ohne Rücksicht auf ihre Schweigepflicht, dem Versicherer über 
meinen Tierbestand in allen Versicherungsangelegenheiten Auskunft zu erteilen sowie ihm 
Röntgenbilder des versicherten Tieres vorzulegen, soweit dies zur Prüfung des Antrages oder der 
Leistungspflicht erforderlich ist. 
 
 
Vertragsgrundlagen 
Zusätzlich zu den "Allgemeine Bedingungen für die Operationskostenversicherung von Pferden und 
anderen Einhufern (AVB OPK 12/2008 der VTV)" gelten: 
• Satzung 
• gesetzliche Bestimmungen 

 
Der Versicherungsnehmer wird satzungsgemäß Mitglied der Gesellschaft. Bei den Beiträgen handelt 
es sich um Vorbeiträge gemäß §21 ff. der Satzung. 
 
• Monatliche Zahlungsweise ist nur in Verbindung mit einem SEPA-Lastschriftverfahren möglich. 
• Das SEPA-Lastschriftverfahren gilt auch für Ersatzverträge, sowie für Gebühren und eventuelle 

Mahngebühren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


